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Einfuhr von Lebensmitteln, Futtermitteln sowie 
Erzeugnissen tierischer Herkunft
Die Grenzkontrollstellen in Bremerhaven, Bremen und Cuxhaven sind zuständig für die 
Einfuhrkontrolle von Lebens- und Futtermitteln tierischer und nicht tierischer Herkunft aus 
Drittländern (Länder außerhalb der Europäischen Union). 
Nach erfolgter Einfuhrkontrolle können die Sendungen verzollt werden und sind dann frei 
in der EU handelbar. Sie unterliegen keinen weiteren Kontrollen.

Zuständige Stellen

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen 
(LMTVet); Standort Bremen
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen 
(LMTVet); Standort Bremerhaven

Ansprechperson

Wefer, Petra

Frau Petra Wefer

Verwaltung 

+49 421 361 15824 
+49 421 361 17466 
E-Mail 

Weidemann, Sascha

Herr Sascha Weidemann

Verwaltung 

+49 421 361 15820 
+49 421 361 17466 
E-Mail 

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334092.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.336222.de
tel:+4942136115824
mailto:Petra.Wefer@lmtvet.bremen.de
tel:+4942136115820
mailto:Sascha.Weidemann@lmtvet.bremen.de
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Witte, Jürgen

Herr Dr. Jürgen Witte

Tierarzt 

+49 471 596 13777 
+49 471 596 13474 
E-Mail 

Mengden, Ruth

Frau Dr. Ruth Mengden

Tierärztin 

+49 471 596 13778 
+49 471 596 13474 
E-Mail 

Kreikebohm, Sylvia

Frau Sylvia Kreikebohm

Verwaltung 

+49 471 596 13471 
+49 471 596 13474 
E-Mail 

Anders-Sommer, Britta

Frau Britta Anders-Sommer

Verwaltung 

+49 471 596 13039 
+49 471 596 13474 
E-Mail 

tel:+4947159613777
mailto:Juergen.Witte@lmtvet.bremen.de
tel:+4947159613778
mailto:ruth.mengden@lmtvet.bremen.de
tel:+4947159613471
mailto:Sylvia.Kreikebohm@lmtvet.bremen.de
tel:+4947159613039
mailto:britta.anders-sommer@lmtvet.bremen.de
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Schulz, Claudia

Frau Claudia Schulz

Verwaltung 

+49 471 596 21226 
+49 471 596 13474 
E-Mail 

 

Basisinformationen

Die Arbeit der Grenzkontrollstelle dient dem 
Schutz der EU-Staaten vor der Einschleppung von Tierseuchen aus dem Ausland 
Schutz der VerbraucherInnen vor gesundheitlichen Gefahren, die von Lebensmitteln 
ausgehen können 
Schutz von Menschen und Tieren vor gesundheitsgefährdenden Futtermitteln

Voraussetzungen

Erstellung eines GGEDP (Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument) für Sendungen 
tierischer Herkunft oder eines GGEDD (Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument) 
für Lebens- und Futtermittel nicht tierischer Herkunft.

Welche Unterlagen benötige ich?

Anmeldeformular GGEDP oder GGEDD für Lebens- und Futtermittel tierischer oder 
pflanzlicher Herkunft  

GGEDP = Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument für die Einfuhr (tierisch) / 
GGEDD = Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument für die Einfuhr (pflanzlich)

Gesundheitszeugnis aus dem Drittland
ggf. Zertifikat über durchgeführte Laboruntersuchungen
Bill of Lading  

Schiffsfrachtbrief

Verfahren

Anmeldung von Drittlandsendungen mit GGEDP/GGEDD,  BL (Bill of Lading) sowie 
gültigem Gesundheitszeugnis und ggf. Laborergebnissen 
es findet eine Dokumentenkontrolle und  abhängig vom Produkt eine Gestellung zur 

tel:+4947159621226
mailto:Claudia.Schulz@lmtvet.bremen.de
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Nämlichkeitskontrolle und  Warenuntersuchung statt. Die Ergebnisse werden im GGEDP/ 
GGEDD festgehalten und über die Einfuhrfähigkeit entschieden (Einfuhrerlaubnis, Einfuhr 
unter bestimmten Bedingungen, Zurückweisung)

Rechtsgrundlagen

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- 
und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz

Weitere Hinweise

Besondere Bestimmungen für den persönlichen Reiseverkehr: Die Einfuhr von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft aus Ländern außerhalb der EU ist größtenteils verboten.  
Die Grenzkontrollstellen in Bremen, Bremerhaven und Cuxhafen sind für die Abfertigung 
lebender Tiere aus Drittstaaten nicht zugelassen. Auch existiert keine Grenzkontrollstelle 
am Flughafen Bremen.

Welche Fristen sind zu beachten?

Vornanmeldung der Sendung einen Werktag vor Eintreffen der Sendung im Hafen

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Freigabe unmittelbar nach Gestellung des Containers und erfogter Kontrolle. In 
bestimmten Fällen weitergehender Laboruntersuchungen (Verdachtsproben) muss das 
Ergebnis abgewartet werden. Wartezeit bis zu einer Woche.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

Kostenpflichtig 
siehe Gesundheits-Kostenverordnung

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0882-20170228&from=DE
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